
Fahranfängervorbereitung: 
Heutige und zukünftige Anforderungen 
für nachhaltige Sicherheit

Die TÜV | DEKRA arge tp 21 und die 
Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände informieren
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Wir leben in stürmischen Zeiten – weltweit, aber 
auch innerhalb unseres Berufsstandes. Die 

Reform des Fahrlehrerrechts, die Fahrerlaubnis-
Verordnung, das Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetz – wir müssen uns auf Veränderungen in 
vielen Bereichen einstellen. Im Rahmen der Entwick-
lung eines Fahraufgabenkataloges für die Praktische 
Fahrerlaubnisprüfung sind zum ersten Mal die Hand-
lungsabläufe sicheren Autofahrens „aufgeschrie-
ben“ worden. Punkt für Punkt wurde dabei doku-
mentiert, was ein Autofahrer können muss. Darüber 
hinaus wurde das elektronische Prüfprotokoll entwi-
ckelt, um systematisch prüfen zu können, ob Fahr-
erlaubnisbewerber diese Anforderungen erfüllen. 
Auch für die Fahrausbildung wird dieses neu ge-
schaffene Werkzeug gute und hilfreiche Veränderun-
gen bringen. Veränderungen in Ausbildung und 
Prüfung ergeben sich auch durch die immer weiter-
entwickelten Fahrerassistenzsysteme. Und nicht 
zuletzt müssen wir uns für die Zukunft auf die fort-
schreitende Digitalisierung sowie das automatisier-
te und vernetzte Fahren einstellen. 
Wer in diesem Jahr die Mitgliederversammlung sei-
nes Landesverbandes besucht hat, hat bereits Vieles 
zu den genannten Themen gehört. Um sich zukunfts-

fähig aufzustellen, ist es wichtig, den aktuellen Stand 
der Entwicklungen zu kennen. Aber das reicht nicht 
aus. Wir müssen vorausdenken und die Entwicklun-
gen in unserem Sinne mitgestalten!
Die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände hat 
über viele Jahre Partnerschaften mit der Industrie, 
mit Institutionen und Experten geknüpft. Diese Part-
nerschaften müssen wir weiter pflegen. Wir müssen 
unsere guten Kontakte nutzen und weiter ausbauen. 
Mindestens genauso wichtig ist der Austausch in-
nerhalb der Bundesvereinigung sowie der stetige 
Kontakt und Gedankenaustausch der Fahrlehrer-
schaft mit den gewählten Vorstandsmitgliedern.
Der Verband hat aber nicht nur die Aufgabe, voraus-
zudenken und mitzugestalten. Er leistet auch in allen 
beruflichen Belangen gerne und selbstverständlich 
Unterstützung und Hilfe. Bei Fragen zum elektroni-
schen Prüfprotokoll, zur elektronischen Lernstands-
beurteilung (eLBe) und zu anderen Themen rund um 
den Berufsalltag sind die Landesverbände für ihre 
Mitglieder da! 

Viel Spaß bei der Lektüre diese Heftes!

Gerhard von Bressensdorf, 
Vorsitzender der BVF
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Liebe Leserinnen und Leser,
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OPFEP: Auf der Zielgeraden zur 
bundesweiten Einführung
In Projekten der BASt und der Technischen Prüfstellen wurden in den 
letzten Jahren mit Unterstützung der BVF die Inhalte und die methodischen 
Fundamente der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung grundlegend weiter-
entwickelt. Das Ergebnis: ein deutlich verbessertes Prüfungsverfahren – 
die „Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung“ (OPFEP). Im Jahr 2017 wird 
nun die Entscheidung über die bundesweite Einführung dieses Prüfungs-
verfahrens in den Bundesländern getroffen.

Vier Meilensteine kennzeichnen die Entwicklung 
hin zur Optimierung der OPFEP. 

1. Zunächst wurden ab 2005 die methodischen 
Grundlagen der Prüfung beschrieben und Opti-
mierungsansätze skizziert (BASt-Bericht M 168). 

2. Diese Optimierungsansätze wurden ab 2008 ver-
tieft und zu einem verbesserten Prüfungsmodell 
für die Fahrerlaubnisklasse B verarbeitet, der 
OPFEP (BASt-Bericht M 215). Die OPFEP beruht 
auf wissenschaftlich begründeten und mit Fach-
experten der Ausbildungs- und Prüfungspraxis 
erörterten Anforderungsstandards. Diese umfas-
sen die zu bewältigenden „Fahraufgaben“ (mus-
terhafte Klassen ähnlicher Verkehrssituationen, 
etwa Fahrstreifenwechsel), die „Beobachtungs-
kategorien“ (situationsübergreifende Kompetenz-
bereiche, etwa Verkehrsbeobachtung) sowie Be-
wertungs- und Entscheidungskriterien. Diese 
Standards und Kriterien wurden in einem Fahr-
aufgabenkatalog beschrieben. 
Darauf aufbauend wurde ein elektronisches 
Prüfprotokoll („e-Prüfprotokoll“) als Dokumen-
tations- und Entscheidungsinstrument der amt-
lich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer 
(aaSoP) entwickelt. Im e-Prüfprotokoll sind alle 
Bewertungskriterien bezüglich der Fahraufga-
ben und Beobachtungskategorien hinterlegt. Aus 
diesen wählt der aaSoP im Rahmen seiner Ver-

haltensbeobachtung des Bewerbers die festge-
stellten Bewertungen aus (ereignisbezogene 
Bewertung). Am Ende der Prüfung nimmt der 
aaSoP eine abschließende kompetenzbezogene 
Bewertung des Fahrerlaubnisbewerbers vor. 
Hierbei entscheidet der aaSoP anhand seiner 
dokumentierten positiven wie negativen Ereig-
nisse, wie er den Fahrerlaubnisbewerber hin-
sichtlich der einzelnen Fahraufgaben und Beob-
achtungskategorien beurteilt.    

3. Alle Neuerungen wurden 2012 im Rahmen einer 
„Machbarkeitsstudie“ der TÜV | DEKRA arge tp 21
einer Ersterprobung unterzogen (siehe Beilage 
„Einheitliche Bildungsstandards als Brücke 
zwischen Fahrschulausbildung und Fahrerlaub-
nisprüfung“, „Fahrschule“ 04/2013). Die Mach-
barkeitsstudie zeigte die prinzipielle Umsetzbar-
keit einer elektronischen Dokumentation der 
Praktischen Fahrerlaubnisprüfung auf. Mit den 
Erfahrungen aus dieser Ersterprobung wurden 
der Fahraufgabenkatalog und das e-Prüfproto-

Durch die Anforderungsstandards 
erhöhen sich Objektivität, Transparenz 

und Zuverlässigkeit der Prüfung



koll anschließend überarbeitet sowie für die 
anderen Fahrerlaubnisklassen ergänzt. 

4. Daran schloss sich das BASt-Projekt „Revision 
zur optimierten Praktischen Fahrerlaubnisprü-
fung“ (BASt-Bericht M 268) an, welches 2013 
begonnen und 2015 abgeschlossen wurde. Pro-
jektnehmer war das Institut für angewandte Fa-
milien-, Kindheits- und Jugendforschung an der 
Universität Potsdam (IFK e.V.), Projektpartner war 
die TÜV | DEKRA arge tp 21. Wertvolle und um-
fangreiche Unterstützung leisteten die Techni-
schen Prüfstellen sowie die BVF. Im Rahmen 
dieses Projektes wurde die OPFEP wissenschaft-
lich untersucht und in rund 9.000 Prüfungen in 
vier Modellregionen unter realen Bedingungen 
erfolgreich erprobt. Die Erprobung richtete sich 
zunächst auf den Nachweis der Verfahrensgüte  
und später auf die alltägliche Durchführungsqua-
lität der OPFEP. Zur Sicherstellung der Verfahrens-
güte der OPFEP wurde die Beobachterüberein-
stimmung (also die Frage: Kommen zwei Prüfer 
bei derselben Prüfung unabhängig voneinander 
zum gleichen Ergebnis?) als bedeutendster Indi-
kator für die Objektivität und Zuverlässigkeit der 
Prüfung untersucht. Das Ergebnis: Bezüglich der 
Prüfungsentscheidungen und der Dokumentation 
der für die Prüfungsentscheidung besonders be-
deutsamen schweren Fehler wurden die vorab 
festgelegten Mindestwerte der Beobachterüber-
einstimmung erreicht beziehungsweise teilweise 
deutlich übertroffen. 
Die Analyse der Prüfungsergebnisse aus der 
Erprobung bestätigte das theoretische und me-
thodische Konzept der OPFEP. Die Inhalte und die 
Struktur des Fahraufgabenkataloges haben sich 
als tragfähig erwiesen. Das optimierte Prüfungs-
verfahren ist objektiv und zuverlässig. Der Ab-
schlussbericht zum Revisionsbericht (Seite 117) 
formuliert es wie folgt: „Im Ergebnis des Revisi-
onsprojektes bleibt abschließend festzuhalten, 
dass sich die in den letzten zehn Jahren durch-
geführten Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten zur Optimierung der Praktischen Fahrerlaub-

nisprüfung offensichtlich gelohnt haben und die 
neuen Prüfungsstandards als belastbares Fun-
dament für die Stärkung der Fahranfängervor-
bereitung in Deutschland anzusehen sind.“ Die 
bundesweite Einführung der OPFEP wird also 
eindeutig empfohlen.

Mit der OPFEP kann ein Maßnahmenbündel zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit auf den Weg ge-
bracht werden: 

■ Einheitliche Anforderungsstandards 
für Ausbildung und Prüfung
Mit der OPFEP wurden erstmalig die Anforderun-
gen an Fahrerlaubnisbewerber für die Bewälti-
gung sicherheitsrelevanter Fahraufgaben im 
Sinne einer vollständigen Verfahrensbeschrei-
bung definiert. Diese Anforderungen sind in 
einem „Fahraufgabenkatalog“ dargestellt und 
öffentlich zugänglich. Sie stellen die gemeinsa-
men Anforderungsstandards für die Fahrschul-
ausbildung und Fahrerlaubnisprüfung sowie für 
weitere Maßnahmen der Fahranfängervorberei-
tung dar. Der Fahraufgabenkatalog soll künftig 
bedarfsgerecht an die sich zunehmend schneller 
verändernden Verkehrsbedingungen angepasst 
werden (zum Beispiel die Berücksichtigung der 
Anforderungen an den Fahrerlaubnisbewerber 
durch Fahrerassistenzsysteme). Durch die um-
fassende explizite Beschreibung der Anforde-
rungsstandards im Fahraufgabenkatalog erhö-
hen sich deutlich Objektivität, Zuverlässigkeit 
und Transparenz der Prüfung.

■ Einheitliche und nachvollziehbare Dokumen-
tation mit dem elektronischen Prüfprotokoll
Mit dem e-Prüfprotokoll werden die Möglichkei-
ten der aaSoP deutlich verbessert, die Prüfungs-
leistungen bundesweit einheitlich und transpa-
rent zu dokumentieren. Die Prüfungsbewertun-
gen und die Prüfungsentscheidungen sind 
künftig sowohl für die zuständigen Fahrerlaub-
nisbehörden als auch für die Fahrerlaubnisbe-
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werber besser nachvollziehbar. Nicht zuletzt 
ermöglicht das neue e-Prüfprotokoll eine be-
darfsgerechte digitale Informationsverarbeitung. 
Damit ist es eine Voraussetzung für die notwen-
dige wissenschaftliche Prüfungsevaluation und 
für eine lernfördernde, elektronische Leistungs-
rückmeldung an den Bewerber.

■ Verbesserte Rückmeldung an den Bewerber 
Mit der OPFEP erhalten künftig alle Fahrerlaub-
nisbewerber – unabhängig davon, ob sie die 
Prüfung bestanden haben oder nicht – eine aus-
sagekräftige Leistungsrückmeldung sowie dar-
auf aufbauende Hinweise für das Weiterlernen 
nach der Prüfung. 
Derartige Rückmeldungen erscheinen insbeson-
dere deshalb notwendig, weil die Fahranfänger 
erst nach einem Fahrerfahrungserwerb von bis 
zu drei Jahren beziehungsweise nach einer 
Fahrleistung von 50.000 Kilometern ein Unfall-
risiko aufweisen, das dem erfahrener Fahrer 
entspricht. Daher sind ein aussagekräftiges Aus-
wertungsgespräch des aaSoP mit dem Bewerber 
nach der Prüfungsfahrt und eine ergänzende, 
detailliertere schriftliche Rückmeldung unver-
zichtbar. Das künftige Rückmeldesystem be-
rücksichtigt die zeitgemäße Mediennutzung der 
Zielgruppe. Die Leistungsrückmeldungen und 
Lernhinweise werden leicht verständlich elekt-
ronisch zur Verfügung gestellt (etwa auf dem 
Smartphone). 

■ Wissenschaftliche Evaluation zur 
kontinuierlichen Weiterentwicklung 
Die elektronische Datenerfassung ermöglicht 
eine kontinuierliche empirische Evaluation der 
PFEP und dadurch eine wissenschaftsgestützte 
Weiterentwicklung: Zukünftig kann beispiels-
weise analysiert werden, welche Fahraufgaben 
geprüft werden und welche Fahrfehler dabei 
besonders häufig auftreten. So könnten auch 
Rückschlüsse für die Optimierung der Fahr-
schulausbildung gezogen werden. Im Ergebnis 
kann die Qualität der Fahrschulausbildung und 
Fahrerlaubnisprüfung künftig empirisch beurteilt 
und zielgerichtet erhöht werden.

Die OPFEP ist also keineswegs eine isolierte Maß-
nahme zur Optimierung der Fahrerlaubnisprüfung.  
Sie dient darüber hinaus als Impulsgeber für die 
Verbesserung der Lern- und Sicherheitswirksam-
keit des Gesamtsystems der Fahranfängervorbe-
reitung. Der im Rahmen der Reform der Prakti-
schen Fahrerlaubnisprüfung erarbeitete Fahrauf-
gabenkatalog beinhaltet wissenschaftlich begrün-
dete Qualitätskriterien für gutes Fahren. Dies be-
trifft insbesondere die Anforderungs- und Bewer-
tungsstandards für eine sichere, verantwortungs-
volle und umweltbewusste Teilnahme am motori-
sierten Straßenverkehr. 
Diese Standards weisen nicht nur für die Fahrer-
laubnisprüfungen im engeren Sinne eine grundle-
gende Bedeutung auf, sondern auch für die Gestal-

Detaillierte Rückmeldung für 
den Fahrerlaubnisbewerber – 
etwa auf dem Smartphone
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tung einer Reihe weiterer wichtiger Lehr-Lernformen 
und Prüfungsformen im System der Fahranfänger-
vorbereitung. Damit sind vor allem die Ausgestaltung 
der Ausbildung und Prüfung von Fahrschülern, Fahr-
lehrern und Fahrerlaubnisprüfern sowie die Aus-
gestaltung von qualitätssichernden Maßnahmen bei 
der Fahrschulüberwachung angesprochen. Die mit 
der OPFEP verbundenen Standards können dabei als 
ein einheitliches inhaltliches Fundament wirken: Sie 
spielen für die Verzahnung einer Reihe von zentralen 
Elementen des Systems der Fahranfängervorberei-
tung (siehe Abbildung unten) und für ihre Qualitäts-
sicherung eine Schlüsselrolle.
Die beschriebenen OPFEP-Qualitätskriterien für 
gutes Fahren sind bereits in eine Reihe von Reform-
maßnahmen eingeflossen, die derzeit bearbeitet 
werden. Somit sind die verkehrssicherheitsrelevan-
ten Fahraufgaben der OPFEP auch Grundlage des 
BASt-Projektes „Ansätze zur Optimierung der Fahr-
schulausbildung in Deutschland“ (BASt-Bericht 
M269). Hier wurden sie in einem eigenständigen 
Lernbereich als ein zentraler Schwerpunkt des 
Theorieunterrichts, des selbstständigen Theorieler-
nens und der Fahrpraktischen Ausbildung veran-
kert. Auch die in Kapitel 4 dieses Heftes beschrie-

bene Entwicklung einer elektronischen Lern-
standsbeurteilung für die Fahrschulausbildung 
basiert auf den Grundlagen der OPFEP.    

Ausreichend Zeit für die Vorbereitung
Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeiten zur OPFEP, 
insbesondere zum Revisionsprojekt, wurden von der 
TÜV | DEKRA arge tp 21 auf dem Bund-Länder-Fach-
ausschuss Fahrerlaubnisrecht/Fahrlehrerrecht 
(BLFA-FE/FL) am 21./22. September 2016 vorgestellt. 
Parallel zum politischen Entscheidungsprozess wer-
den die inhaltlichen und methodischen Vorbereitun-
gen zur Einführung der OPFEP fortgeführt. Hierzu 
gehören beispielsweise letzte Anpassungen des 
Fahraufgabenkataloges beziehungsweise die Opti-
mierung des e-Prüfprotokolls und des Rückmelde-
systems an den Bewerber. Bei diesen Arbeiten wer-
den die TÜV | DEKRA arge tp 21 und die Technischen 
Prüfstellen umfassend vom Institut für Prävention und 
Verkehrssicherheit (IPV) und der BVF unterstützt. 
Wir sind zuversichtlich, Sie schon bald über einen 
bundesweiten Einführungstermin informieren zu 
dürfen. Selbstverständlich wird dann noch genug 
Zeit sein, dass sich alle Beteiligten auf die verbes-
serten Inhalte und Verfahren vorbereiten können.  

Abbildung: Fahrstandards als Schlüssel zur systematischen Vernetzung von Systemelementen

Gestaltung der Ausbildung:
• Fahrschüler (Theorieunterricht 

und Fahrpraktische Ausbildung)
• Fahrlehrer
• Fahrerlaubnisprüfer

Gestaltung der Fahrschulüberwachung 
nach § 33 FahrIG:
• Fahrpraktische Ausbildung 

der Fahrschüler
• Ausbildung an 

Fahrlehrerausbildungsstätten

Gestaltung der Prüfung:
• Fahrschüler (Fahrprüfung und 

Verkehrswahrnehmungstest)
• Fahrlehrer
• Fahrerlaubnisprüfer

Fahraufgabenkatalog mit 
Bewertungskriterien
Qualitätskriterien 
für gutes Fahren 

(,,Fahrstandards“)
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Aktuelle Schwerpunkte der Weiterentwicklung der  
Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung
1. Überblick
Mit der bundesweiten Einführung der PC-Prüfung 
im Jahr 2010 wurden zahlreiche Möglichkeiten für 
eine moderne Prüfungsgestaltung eröffnet. Heute, 
im digitalen Zeitalter, erscheint es uns selbstver-
ständlich, dass die Theoretische Fahrerlaubnisprü-
fung nicht mehr als „Papier-Bleistift-Test“, sondern 
am Computer durchgeführt wird. Die Vorteile des 
Computers sind vielfältig und haben das Erschei-
nungsbild der Theoretischen Fahrerlaubnisprüfung 
in den zurückliegenden Jahren nachhaltig verän-
dert: Beispielsweise werden die Aufgaben jedes 
Prüfbogens und die Auswahlantworten jeder ein-
zelnen Aufgabe heute in zufälliger Reihenfolge 
dargeboten – das „Schablonenlernen“ gehört 
damit endgültig der Vergangenheit an. Dank der 
digitalen Erfassung der Antworteingaben steht das 
Ergebnis zudem unmittelbar nach der Prüfung be-
reit und die Bewerber können sich direkt einen 
Überblick verschaffen, welche Aufgaben richtig und 
welche falsch bearbeitet wurden.
Die Bedeutung der computergestützten Theoreti-
schen Fahrerlaubnisprüfung reicht noch viel weiter: 
Mit ihrer Einführung wurden wichtige Impulse für 
eine „evidenzbasierte Steuerung“ der Fahranfän-
gervorbereitung gesetzt. Die bundesweit erfassten 
Daten aller Prüfungen werden heute ausgewertet 
und bilden die Grundlage für die Optimierung des 
Prüfungssystems. Das bedeutet, dass jede einzelne 
Prüfungsaufgabe inhaltlich-fachlich begutachtet 
und nach wissenschaftlichen Kriterien bewertet 
wird. Erfasst eine Aufgabe ein bestimmtes Thema 
nicht optimal, so wird diese Aufgabe überarbeitet. 
Dieses Grundprinzip, Verbesserungsbedarf anhand 
empirischer Daten aufzudecken und den Nutzen 
von Neuerungen in wissenschaftlichen Studien zu 
untersuchen, ist für viele Bereiche der Fahranfän-
gervorbereitung inzwischen selbstverständlich 
geworden. 

Das Erscheinungsbild der Theoretischen Fahrer-
laubnisprüfung wird sich auch in Zukunft weiter 
verändern. Hierfür ist nicht allein die Verwendung 
des Computers als Prüfmedium maßgeblich. Ins-
besondere die systematische Berücksichtigung 
pädagogisch-didaktischer Erwägungen und wis-
senschaftlicher Befunde zur besseren Vermittlung 
und Erfassung von verkehrsrelevantem Wissen 
trägt zur Weiterentwicklung der Prüfung bei. Die 
diesbezüglichen Potenziale sind längst nicht aus-
geschöpft. Nicht zuletzt muss die Theoretische 

Fahrerlaubnisprüfung mit ihren Inhalten und Anfor-
derungen Bezug auf das aktuelle Verkehrsgesche-
hen nehmen. Durch die Berücksichtigung von 
Veränderungen im Verkehrssystem – wie sie sich 
derzeit beispielsweise durch den Ausbau der 
E-Mobilität und zunehmend automatisierte Fahr-
funktionen abzeichnen – ergeben sich die künfti-
gen Zielstellungen für eine moderne Theoretische 
Fahrerlaubnisprüfung.

2. Neuerungen in der Theoretischen 
Fahrerlaubnisprüfung
Varianten dynamischer Situationsdarstellungen
Der Computer wird heute in vielfältiger Weise ge-
nutzt, um Verkehrssituationen im Rahmen der Prü-
fung besser zu veranschaulichen und die Bedin-
gungen des realen Straßenverkehrs „in die Prüflo-
kale zu holen“. Im Zuge dieser Entwicklung wurden 
zunächst die Bildaufgaben weiterentwickelt. Das 
geschah, indem die früher verwendeten Fotos 

Das Erscheinungsbild der 
Theoretischen Führerscheinprüfung 

wird sich in Zukunft weiter verändern
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durch computergenerierte Abbildungen ersetzt 
wurden. Neben einer zeitgemäßen Darstellung wird 
so auch eine variable Anpassung der verwendeten 
Bilder an veränderte Anforderungen möglich – 
etwa angesichts neuer Rechtsgrundlagen oder 
technischer Entwicklungen. Als Nächstes wurden 
Aufgaben mit Abbildungsvarianten eingeführt, mit 
deren Hilfe ein verstehendes Lernen anstelle eines 
oberflächlichen Auswendiglernens gefördert wird. 
Dazu werden von einer Prüfungsaufgabe insge-
samt fünf Varianten erstellt. Während der Inhalt in 
allen Varianten derselbe ist (zum Beispiel das Er-
kennen einer bestimmten Vorfahrtslage), unter-
scheidet sich die Visualisierung (zum Beispiel Um-
gebung, Gebäude, Fahrzeugtypen und -farben, 
Vegetation). 

Im Jahr 2014 schließlich lernten auch in der Theo-
retischen Fahrerlaubnisprüfung die Bilder das 
„Laufen“: Das Spektrum der Instruktionsformate 
wurde um dynamische Situationsdarstellungen 
ergänzt. Dabei wird eine Verkehrssituation in einer 
etwa 15-sekündigen Filmsequenz gezeigt, bevor 
die Fragestellung und die Auswahlantworten prä-
sentiert werden. So wird eine verständliche und 
realitätsnahe Darstellung von komplexen Verkehrs-
situationen möglich. 
In diesen Situationen geht es zum Beispiel um das 
Verständnis dynamischer Entwicklungen, die rich-
tige Einschätzung von Geschwindigkeiten oder die 
Beachtung nur vorübergehend sichtbarer Verkehrs-
teilnehmer. Die Entwicklung und Einführung aller 
visuellen Neuerungen in der Theoretischen Fahrer-
laubnisprüfung wurde durch das Institut für Prä-
vention und Verkehrssicherheit wissenschaftlich 
begleitet.

Seit dem 1. Oktober 2016 wird das inzwischen 
bewährte Variantenprinzip nun auch für Aufgaben 
mit dynamischen Situationsdarstellungen einge-
setzt. Die lösungsrelevanten Merkmale der Ver-
kehrssituation – etwa die Anzahl der Beteiligten, 
deren Handlungen, Fahrtrichtungen, Abstände und 
Geschwindigkeiten, die Straßenführung und die 
Verkehrszeichen – bleiben dabei immer gleich. 
Unterschiede zwischen den Filmvarianten beste-
hen nur in Merkmalen, die für die richtige Lösung 
irrelevant sind. 
Auf diese Weise können auch im Bereich der Film-
aufgaben erwünschte Lernprozesse noch stärker 
gefördert werden. Ein reines Auswendiglernen der 
richtigen Antworten verspricht wenig Erfolg, weil 
die Aufgaben nicht mehr anhand von oberflächli-
chen Merkmalen („die Aufgabe mit dem gelben 
Lkw“) wiederzuerkennen sind. Die richtige Lösung 
erfordert das Verständnis der kritischen Situati-
onsaspekte und die Anwendung von erlernten Ver-
kehrsregeln auf eine konkrete Verkehrssituation. 
So wird der Aufbau von situationsübergreifend 
nutzbarem Wissen begünstigt, wie es zur Bewälti-
gung der alltäglichen Verkehrsanforderungen be-
nötigt wird.
Wie bei den statischen Bildvarianten gibt es für 
die dynamischen Darstellungen jeweils eine so-
genannte „Mutteraufgabe“, die im amtlichen Fra-
genkatalog veröffentlicht wird. Zu dieser Mutter-
aufgabe existieren fünf Varianten, die in der Prü-
fung eingesetzt, aber nicht veröffentlicht werden. 
Für die Ausbildung und Prüfungsvorbereitung 
können weitere zwei Varianten zur Verfügung 
gestellt werden, anhand derer das Lernziel erar-
beitet werden kann.

Bilder und dynamische Situationsdarstellungen 
im Breitbildformat
Als die PC-Prüfung 2010 eingeführt wurde, war 
4 : 3 das gängige Seitenverhältnis bei elektroni-
schen Anzeigen. Daher wurde das Prüfungslayout 
damals für diesen Standard optimiert. Inzwischen 
dominiert bei Computermonitoren und anderen 

Ab Oktober wird das Breitbildformat 
eingesetzt – möglich sind dann noch 

realitätsnähere Darstellungen
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Anzeigegeräten jedoch das Breitbildformat mit 
einem Seitenverhältnis von 16 : 9. Aus diesem Grund 
soll auch die Theoretische Fahrerlaubnisprüfung an 
den aktuellen technischen Stand heutiger Anzeige-
geräte angepasst werden. Diese Anpassung birgt 
einen wichtigen Vorteil für die Prüfungsgestaltung: 
Durch die vergrößerte Anzeigefläche können Abbil-
dungen und dynamische Situationsdarstellungen in 
Zukunft noch realitätsnäher gestaltet werden, da von 
der Verkehrsumgebung auf der linken und rechten 
Seite des Fahrzeuges mehr dargestellt werden kann. 
Das Breitbildformat soll ab 1.10.2017 in der Theo-
retischen Fahrerlaubnisprüfung eingesetzt werden. 
Bereits vorab wurden die neuen Darstellungen den 
Lehrmittelverlagen zur Verfügung gestellt.

Bild- und Filmaufgaben auch im Zusatzstoff
Computergenerierte Abbildungen und dynamische 
Situationsdarstellungen wurden lange Zeit nur in 
Aufgaben des Grundstoffs verwendet – also zur 
Erfassung von klassenübergreifendem Wissen. Seit 
dem 1. Oktober 2016 gibt es Bild- und Filmaufga-
ben nun auch im Zusatzstoff. Die rechtliche Grund-
lage dafür war bereits vor einiger Zeit mit einer 
Veränderung der Prüfungsrichtlinie geschaffen 
worden, indem die Vorgaben zur Anzahl von Bild- 
und Filmaufgaben in der Theoretischen Fahrerlaub-
nisprüfung aufgehoben wurden. Dies ermöglicht 
es, Besonderheiten für bestimmte Fahrerlaubnis-
klassen nun gezielt und klassenspezifisch mithilfe 
von Bildern und Filmen darzustellen. 

Für Grundstoff-Aufgaben wird sich die Aufgaben-
gestaltung − zum Beispiel in Bezug auf die darge-
stellte Geschwindigkeit − an den Vorschriften der 
mit Abstand am häufigsten geprüften Klasse B 
orientieren. Aufgaben mit Situationen, die nur für 
bestimmte Fahrerlaubnisklassen relevant sind, 
werden dem entsprechenden klassenspezifischen 
Zusatzstoff zugeordnet. Die auf dem Tacho darge-
stellte Geschwindigkeit wird dann entsprechend 
angepasst.

Theoretische Fahrerlaubnisprüfung 
auf Hocharabisch
Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis und 
eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am 
beruflichen und sozialen Leben. Die Fahrerlaubnis 
ist ein Schlüssel zur Mobilität. Darum existiert eine 
Reihe von Optionen, mit deren Hilfe der Zugang zur 
Fahrqualifikation für geeignete Bewerber ermög-

licht werden soll. Unter anderem konnte bereits in 
der Vergangenheit die Theoretische Fahrerlaubnis-
prüfung nicht nur auf Deutsch absolviert werden, 
sondern auch auf Englisch, Französisch, Grie-

Die Darstellung einer Verkehrssituation im 4:3 Format (links) und Breitbild-Format (rechts)

Bis Ende des Jahres 2016 
wurden bereits 16.400 Prüfungen auf 

Hocharabisch absolviert
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chisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portugie-
sisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch und Tür-
kisch. Mit dem 1. Oktober 2016 wurde die Liste der 
verfügbaren Sprachen um Hocharabisch ergänzt.
Die Entwicklungsarbeiten im Auftrag des Bundes-
verkehrsministeriums lagen in der Hand der 
TÜV | DEKRA arge tp 21 und der Technischen Prüf-
stellen. Sie wurden parallel zur Vorbereitung der 
gesetzlichen Grundlagen durchgeführt. Zu den von 
anderen Sprachen bekannten Entwicklungsschrit-
ten wie der Übersetzung der Aufgaben des Fragen-
kataloges und der Anpassung des Prüfprogrammes 
inklusive der Auswahlfunktionen für die Prüfer ge-
sellten sich dabei auch neue Herausforderungen. So 
galt es erstmals, das gesamte Prüfungslayout an die 
für Hocharabisch übliche Leserichtung von rechts 
nach links anzupassen. Am Ende konnte die neue 
Fremdsprache plangemäß ab Oktober 2016 in der 
Theorethischen Fahrerlaubnisprüfung angeboten 
werden. Bis zum Ende des Jahres 2016 wurden 
16.400 Prüfungen auf Hocharabisch absolviert.

3. Inhaltliche Weiterentwicklung des 
amtlichen Fragenkatalogs
Entwicklung und Überarbeitung von 
Aufgaben durch Vergleiche von Ausbildungs- 
und Prüfungsinhalten
In der Fahranfängervorbereitung sollten Ausbildung 
und Prüfung wie Zahnräder ineinandergreifen: Be-
sonders sicherheitsrelevante Kompetenzen, die auf 
der Ausbildungsseite vermittelt werden, müssen in 
der Fahrerlaubnisprüfung erfasst werden. 
Zugleich müssen alle in der Prüfung getesteten 
Kompetenzen zunächst einmal in der Ausbildung 
vermittelt werden. Ob diese enge inhaltliche Ver-
zahnung in der Praxis tatsächlich gegeben ist, wird 

Herausforderungen ergeben sich vor 
allem in zwei Bereichen: 

E-Mobilität und Automatisierung

Die Theoretische Fahrerlaubnisprüfung können Fahrschüler in zahlreichen Sprachen ablegen
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bereits seit 2009 regelmäßig überprüft. Dadurch 
können gegebenenfalls fehlende Bezüge aufgedeckt 
und Verknüpfungen hergestellt werden.
Beim Vergleich der Ausbildungs- und Prüfungsinhal-
te werden die Inhalte des amtlichen Fragenkataloges 
zu einem Sachgebiet  – etwa „Gefahrenlehre“ – 
einer repräsentativen Auswahl aktueller Lehr-Lern-
Materialien zu demselben Thema gegenübergestellt. 
Finden sich Inhalte, die in der Ausbildung vermittelt 
werden, aber im amtlichen Fragenkatalog nicht ent-
halten sind, wird von Fachexperten entschieden, ob 
diese Inhalte im Rahmen der Theoretischen Fahrer-
laubnisprüfung sinnvoll erfassbar sind und ob sie 
geprüft werden sollten. Sofern dies der Fall ist, wer-
den Aufgabenvorschläge erarbeitet und von Exper-
ten aus pädagogischer, testpsychologischer, inhalt-
licher, rechtlicher und sprachlicher Sicht auf „Herz 
und Nieren“ geprüft. 
Für die Sachgebiete „Umweltschutz“ und „Vorfahrt, 
Vorrang“ wurde der Prozess bereits vollständig 
durchlaufen. Die neuen Aufgaben wurden dem amt-
lichen Katalog hinzugefügt und sind damit Teil des 
prüfungsrelevanten Wissens. Derzeit wird an der 
„Gefahrenlehre“ gearbeitet: Hier wurden bisher ein 
Inhaltsvergleich vorgenommen sowie Aufgaben-
vorschläge formuliert. 

Den technischen Fortschritt im Blick
Die Innovationen in der Kraftfahrzeug- und Ver-
kehrstechnologie führen zu einer stetigen Weiter-
entwicklung des gesamten Verkehrssystems. Diese 
Entwicklung muss sich in der Fahranfängervorbe-
reitung widerspiegeln. Herausforderungen ergeben 
sich derzeit besonders in zwei Themenbereichen: 
in der Entwicklung alternativer Antriebssysteme 
(insbesondere der Elektromobilität) und der zuneh-
menden Automatisierung und Vernetzung des Fah-
rens. 
Das Angebot an Fahrassistenzsystemen ist bereits 
heute weit gefächert, die Verbreitung nimmt zu. 
Dem assistierten Fahren folgt in den Zukunftsper-
spektiven das (teil-)automatisierte Fahren, bei dem 
in bestimmten Situationen sowohl die Quer- als 

auch die Längsführung des Fahrzeuges automatisch 
gesteuert werden. Solche Fahr- beziehungsweise 
Chauffeurfunktionen finden sich bereits heute in 
einigen Fahrzeugmodellen wieder. Für die zukünfti-
ge Bewältigung der neuen Anforderungen durch das 
automatisierte und vernetzte Fahren werden zusätz-
liche Ausbildungs- und Prüfungsinhalte für die Fahr-
erlaubnisbewerber notwendig werden. 
Bei der Weiterentwicklung der Theoretischen Fahr-
erlaubnisprüfung unter Berücksichtigung des tech-
nischen Wandels gibt es kurz- und langfristige 
Aufgaben. Auf kurze Sicht gilt es unter anderem, 
den Aufgabenbestand um Fragen zu den Assistenz-
systemen mit hohem Unfallvermeidungspotenzial 
zu erweitern. Entsprechende Erweiterungen gehö-
ren natürlich auch in die Praktische Fahrerlaubnis-
prüfung. Darüber hinaus gilt es, den Aufgabenbe-
stand immer wieder mit Blick auf diese neuen 
Technologien zu überprüfen.

Auch an die langfristigen Herausforderungen des 
technologischen Wandels wird heute bereits ge-
dacht. Wie müssen sich Fahrausbildung und -prü-
fung verändern, wenn alternative Antriebe und 
teilautomatisiertes Fahren zunehmende Verbrei-
tung erfahren? Welche Kompetenzen werden dann 
gebraucht? Zu welchem Zeitpunkt werden die 
Veränderungen relevant? Wie kann Fahrern, die 
ihre Fahrerlaubnis noch auf einem früheren Stand 
der Technik erworben haben, das nötige Wissen 
und Können vermittelt werden? Um Antworten auf 
diese Fragen zu finden, werden die technischen 
Entwicklungen analysiert, Zukunftsprognosen be-
gutachtet und Forschungsergebnisse zu neuen 
Formen der Mensch-Technik-Interaktion ausge-
wertet. Aus diesen Anforderungen können Lernzie-

Auf kurze Sicht muss der 
Aufgabenbestand um Fragen zu 

Assistenzsystemen erweitert werden

Kapitel 2
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le für die Fahrausbildung und Fahrprüfung formu-
liert werden. Bereits jetzt ist abzusehen: Solange 
der Fahrer noch eine Fahrverantwortung hat und 
nicht als ‚bloßer‘ Passagier in einem vollautomati-
sierten Vehikel sitzt, benötigt er im Umgang mit der 
Technik im Vergleich zu heute mehr Ausbildung. 
Auch in Zukunft bleibt also noch viel zu tun.

4. Dokumentation der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten zum Fahrerlaubnis-
prüfungssystem
Die fortlaufende Dokumentation geleisteter For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten ist ein wichti-
ges Element bei der Optimierung des Fahrerlaub-
nisprüfungssystems. Damit wird sichergestellt, 
dass auch mittel- und langfristige Entwicklungs-
richtungen im Prüfungswesen in der Fachöffentlich-
keit diskutiert werden und somit alle am Fahrerlaub-
nisprüfungssystem Beteiligten frühzeitig einbezogen 
werden. Eine bewährte Dokumentationsform stellen 

die „Innovationsberichte zum Fahrerlaubnisprü-
fungssystem“ dar. Sie werden im Zusammenwirken 
von Wissenschaftlern, Sachverständigen im Prü-
fungswesen sowie Fachexperten aus verschiedenen 
Disziplinen erarbeitet und durch die TÜV | DEKRA 
arge tp 21 veröffentlicht.

Im zuletzt veröffentlichten Bericht lag der inhaltli-
che Schwerpunkt auf dem Thema „Verkehrswahr-
nehmung und Gefahrenvermeidung“ sowie den 

Möglichkeiten, entsprechende Kompetenzen bei 
angehenden Fahrern durch Ausbildungsangebote 
gezielt zu verbessern und durch innovative Prü-
fungsverfahren zu erfassen. Neben der besonderen 
Beachtung eines bestimmten Themenschwerpunk-
tes wird in den Innovationsberichten detailliert über 
die Weiterentwicklung der Theoretischen und Prak-
tischen Fahrerlaubnisprüfung berichtet. Die Inno-
vationsberichte werden auch ins Englische über-
setzt, damit die laufenden Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten auch in der internationalen 
Fachöffentlichkeit diskutiert werden können.
Dem internationalen Austausch dient auch der 
CIECA-Kongress, der vom 7. bis 10. Juni in Trond-
heim stattfindet. In diesem Jahr steht die Bedeu-
tung der Qualifikation von Fahrlehrern und Fahrer-
laubnisprüfern im Mittelpunkt. Hier soll in einem 
Beitrag der deutsche Weg bei der Umsetzung von 
Empfehlungen zur Verbesserung der Fahrausbil-
dung durch hochwertige Curricula geschildert wer-
den. Dabei wird auf die Entwicklung einheitlicher 
Fahrstandards für die Ausbildung und Prüfung 
ebenso eingegangen wie auch auf die Weiterent-
wicklung der Fahrlehrer- und Fahrerlaubnisprüfer-
ausbildung.

Kapitel 2
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Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung

–
Empirische Erprobung innovativer 

Lehr-Lern- und Prüfungsformen für 
die Fahranfängervorbereitung

Innovationsbericht zum Fahrerlaubnisprüfungssystem
2015 - 2016

57-29-0-0

29-19-0-0

79-5-97-0

66-38-1-0

97-87-0-0

Die Dokumentation der Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten stellt die 
Einbeziehung aller Beteiligten sicher
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Das Erprobungsprojekt „Verkehrswahrnehmung 
und Gefahrenvermeidung“

1. Überblick
Die Fahranfängervorbereitung in Deutschland ge-
hört zu den anspruchsvollsten weltweit. Dennoch 
unterliegen Fahranfänger auch hierzulande einem 
vielfach höheren Unfallrisiko als erfahrene Fahrer. 
Dieses Risiko ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass sie den Verkehr noch nicht richtig beobachten 
sowie Gefahren nicht richtig einschätzen und an-
gemessen vermeiden können.
Bereits in den 1970er-Jahren wurde erkannt, wie 
wichtig es ist, das Thema „Verkehrswahrnehmung 
und Gefahrenvermeidung“ in Ausbildung und Prü-
fung zu forcieren, um einen sicheren Start in das 
selbstständige Fahren zu ermöglichen. Während 
psychologische Grundlagen und Ideen für die Aus-
bildung und Prüfung bereits zu diesem Zeitpunkt 
erarbeitet wurden, fehlte es jedoch an multimedialen 
Möglichkeiten für eine wirksame und breite Umset-
zung in der Praxis. Inzwischen ist die Entwicklung 
innovativer Lehr-Lernmedien und Lehr-Lernmetho-
den zwar so weit vorangeschritten, dass sich vielfäl-
tige Möglichkeiten für eine optimierte Gefahrenlehre 
bieten. Trotzdem gibt es in Deutschland – im Gegen-
satz zu anderen Ländern – bislang noch keine spe-
ziellen Ausbildungseinheiten zur Förderung der 
Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung 
sowie keinen Verkehrswahrnehmungstest. 

2. Projektziele
Es liegt auf der Hand, dass man für eine effektive 
Stärkung des Themas „Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung“ die Ausbildungs- und die 
Prüfungsseite gleichermaßen ins Visier nehmen 
muss. Es gilt einerseits, Konzepte und Materialien 
für die Ausbildung zu entwickeln. Andererseits 
braucht es ein Testkonzept, mit dem man den er-
reichten Lernstand bei den Fahrschülern erfassen 
kann. Darüber hinaus sind sowohl die Ausbildungs- 

als auch die Prüfungskonzepte hinsichtlich ihrer 
Praxistauglichkeit und Wirksamkeit zu überprüfen. 
Genau dies sind die Ziele des Erprobungsprojekts 
„Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermei-
dung“, das unter der Trägerschaft des Instituts 
für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugend-
forschung an der Universität Potsdam (IFK), der 
TÜV | DEKRA arge tp 21, der BVF und der IPV durch-
geführt wird. Unterstützt wird das Projekt von den 
Verkehrsministerien der Länder Berlin, Branden-
burg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, den 
Fahrlehrerverbänden Berlin, Brandenburg, Nieder-
sachsen und Nordrhein, den Technischen Prüfstel-
len DEKRA, TÜV Rheinland und TÜV NORD, dem 
Fachbereich Verkehr der Region Hannover sowie 
dem Degener Verlag. 

3. Entwicklung innovativer Materialien für 
die Ausbildung und Prüfung
Am Anfang stand die Aufgabe, Materialien für eine 
systematische Vermittlung von Kompetenzen zum 
Thema „Verkehrswahrnehmung und Gefahrenver-
meidung“ in der Fahrschulausbildung zu erarbei-
ten. In diesem Zusammenhang wurden zunächst 
zwei 90-minütige Musterausbildungseinheiten für 
den Theorieunterricht entwickelt. In der ersten Ein-
heit werden allgemeine Grundlagen zur Verkehrs-
wahrnehmung und Gefahrenvermeidung im Stra-
ßenverkehr vermittelt. Beispielsweise erfahren die 
Fahrschüler, welche Gefahren im Straßenverkehr 
lauern und worin die Gründe für ihre Gefährlichkeit 
liegen. Darüber hinaus werden durch interaktive 
Lehr-Lernmedien Blickstrategien für verschiedene 
Verkehrssituationen sowie Strategien zur Gefah-
renbewertung und Gefahrenvermeidung aufgebaut. 
In der zweiten Einheit geht es speziell um die Risi-
ken junger Fahranfänger und um regionale Gefah-
renstrecken, auf denen Fahranfänger besonders 
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häufig verunglücken. Zur Durchführung der beiden 
Ausbildungseinheiten werden den Fahrlehrern un-
terstützende Materialien bereitgestellt: 
■ fachliche und verkehrspädagogisch-didaktische 

Beschreibungen/Begründungen der Einheiten,
■ tabellarische Verlaufsplanungen,
■ Lehrpräsentationen mit innovativen Lehr-Lern-

medien und 
■ Demonstrationsfilme, in denen den Lehrenden 

die mit den Einheiten verbundenen Ausgestal-
tungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. 

Natürlich reicht es nicht aus, das Thema „Verkehrs-
wahrnehmung und Gefahrenvermeidung“ aus-
schließlich in der Theorie zu üben − mindestens 
genauso wichtig ist eine Schwerpunktsetzung in der 
Praxis. Aus diesem Grund wurde ein Leitfaden zum 
Befahren von Gefahrenstrecken erarbeitet. Darüber 
hinaus wurden Checklisten zur Verkehrsbeobach-
tung entwickelt, in denen dargestellt ist, welche 
Anforderungen beim Bewältigen besonders sicher-
heitsrelevanter Fahraufgaben an die Verkehrsbeob-
achtung zu stellen sind. Dadurch können Fahrlehrer 
die Kompetenzen zur Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung noch zielgerichteter trainieren. 
Schließlich wurde ein prototypischer „Verkehrs-
wahrnehmungstest“ erarbeitet, mit dem die Aus-
bildungsergebnisse überprüft werden können. Ein 
solcher Test wird international bereits in mehreren 
Ländern (zum Beispiel Großbritannien, Niederlan-
de) eingesetzt und auch in Deutschland könnte er 
künftig die Fahrerlaubnisprüfung bereichern.

4. Durchführung der Erprobungsstudie
Zur Durchführung der Erprobungsstudie wurden 
sechs Fahrschulen (teilweise zuzüglich Zweigstel-
len) aus vier Bundesländern gewonnen: Aus Berlin 
nehmen die Fahrschule Light und das Internationale 
Bildungs- und Fahrschulzentrum teil (Lichtenberg 
und Tempelhof), aus Brandenburg die Fahrschule 
Bernburg (Ludwigsfelde), aus Niedersachsen die 
Fahrschulen Minke und Pleiß (Südlicher Heidekreis 
und Hannover) und aus Nordrhein-Westfalen die 
Fahrschule Weiler (Euskirchen).
In allen genannten Fahrschulen wurden der Theorie-
unterricht und die Fahrpraktische Ausbildung in einer 
ersten Untersuchungsphase zunächst in herkömm-
licher Weise durchgeführt (siehe Abbildung oben). Die 
Kompetenzen der auf diese Weise ausgebildeten 
Fahrschüler („Kontrollgruppe“, circa 150 Fahrschü-
ler) in Sachen „Verkehrswahrnehmung und Gefah-
renvermeidung“ wurden drei Mal auf die Probe ge-
stellt: vor Beginn der Ausbildung,  zum Ende der 
Theorieausbildung und zum Abschluss der Fahrprak-
tischen Ausbildung. Dabei kamen zwei Wissenstests 
und der Verkehrswahrnehmungstest zum Einsatz. 
Zudem wurden die Kompetenzen zum dritten Mess-
zeitpunkt – also zum Abschluss der Fahrpraktischen 
Ausbildung – auch im Realverkehr erfasst. Hierzu 
führten die am Projekt beteiligten Fahrerlaubnisprüfer 
die Fahrprüfung mit dem e-Prüfprotokoll der OPFEP 
durch. 
Schließlich konnten die meisten Kontrollgruppenteil-
nehmer auch für eine Nacherhebung gewonnen 

Abbildung: So läuft die Erprobungsstudie ab
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werden, in der derzeit ihre Bewährung im Verkehrs-
alltag untersucht wird. Dabei werden mithilfe von 
Online-Fragebögen unter anderem die Art und Häu-
figkeit kritischer Fahrerlebnisse sowie Unfälle in den 
ersten neun Monaten nach dem Fahrerlaubniser-
werb erfasst.
Im Anschluss an die Ausbildung der Kontrollgrup-
penfahrschüler absolvierten die beteiligten Fahr-
lehrer eine eintägige Fortbildung, bei der sie etwa 
die Besonderheiten von Unfällen junger Fahranfän-
ger unter die Lupe nahmen, den Stellenwert der 
Gefahrenlehre in der Fahrausbildung diskutierten 
und einen Blick in die Ausbildungscurricula anderer 
Länder warfen. Darüber hinaus lernten sie das 
verkehrspädagogisch-didaktische Konzept, die 
fachlichen Inhalte und die Durchführungsmethoden 
der neu erarbeiteten Ausbildungsmaterialien ken-
nen und trainierten ihre Anwendung.
An die in der Fortbildung erworbenen Kompetenzen 
anknüpfend begann eine zweite Untersuchungs-
phase, die derzeit noch läuft. Dabei werden die 
Fahrschüler („Experimentalgruppe“) von ihren 
Fahrlehrern mittels der beiden Musterausbildungs-
einheiten und der für die Fahrpraktische Ausbil-

dung entwickelten Materialien ausgebildet. Genau-
so wie ihre Mitstreiter aus der Kontrollgruppe 
stellen auch diese Fahrschüler zu drei Zeitpunkten 
ihre Kompetenzen zur Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung unter Beweis. Dabei werden 
die gleichen Testverfahren eingesetzt. Darüber 
hinaus wird auch diesen Fahrschülern die Möglich-
keit geboten, online in den ersten neun Monaten 
des Fahrerlaubnisbesitzes an Befragungen zu kri-
tischen Fahrerlebnissen und Unfällen teilzuneh-
men. Am Ende werden die Lernverläufe der beiden 

Gruppen verglichen, sodass Schlüsse über die 
Wirksamkeit und Praxistauglichkeit des Ausbil-
dungs- und Prüfungskonzepts gezogen werden 
können.

5. Fazit und Ausblick
International ist inzwischen wissenschaftlich gut 
belegt, dass Fahrschüler durch verkehrspädago-
gisch anspruchsvolle Ausbildungs- und Testmate-
rialien auf die erfolgreiche Bewältigung von Anfor-
derungen im Bereich „Verkehrswahrnehmung und 
Gefahrenvermeidung“ vorbereitet werden können, 
bevor sie im realen Straßenverkehr mit seinen Ge-
fahren Fahrerfahrungen sammeln. Die bisherigen 
Rückmeldungen aus dem Erprobungsprojekt zei-
gen, dass die erarbeiteten Ausbildungs- und Test-
materialien von den Fahrlehrern und Fahrschülern 
sehr geschätzt und als notwendig erachtet werden. 
Ob die Materialien auch lernwirksam sind und sich 
für Prüfungszwecke eignen, wird sich bis zum Ende 
des Jahres 2017 zeigen. 
Sofern das Projekt erfolgreich verläuft, sollen so-
wohl das Fortbildungskonzept als auch die Ausbil-
dungsmaterialien der Fahrlehrerschaft zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese muss dann überlegen, 
auf welche Weise die erprobten Inhalte in einem 
künftigen Ausbildungscurriculum verankert werden 
können. In diesem Zusammenhang ist bereits jetzt 
klar, dass für die Einbettung zusätzlicher Inhalte zur 
Verkehrswahrnehmung und Gefahrenvermeidung 
im Theorieunterricht auch zusätzliche Ausbildungs-
zeit zur Verfügung gestellt werden sollte. Das er-
klärte Ziel ist daher die gesetzliche Verankerung 
von mindestens zwei zusätzlichen Theoriestunden, 
in denen der Schwerpunkt auf die „Verkehrswahr-
nehmung und Gefahrenvermeidung“ gelegt wird. 
Den Technischen Prüfstellen werden die Projekter-
gebnisse zudem Impulse für ihre weitere Arbeit an 
einem Verkehrswahrnehmungstest bieten, der 
künftig ein drittes Element der Fahrerlaubnisprü-
fung bilden könnte. Mit diesen Maßnahmen stehen 
die Chancen gut, das Unfallrisiko der Fahranfänger 
nachhaltig weiter zu reduzieren.

Das Ziel: zwei zusätzliche Stunden 
für die Einbettung neuer Inhalte in 

den Theorieunterricht
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Die „Elektronische Lernstandsbeurteilung“ – 
Einsatzmöglichkeiten und Chancen für Fahrlehrer
1. Lernstandsbeurteilungen in der 
Fahrschulausbildung
Max (17) erwirbt die Fahrerlaubnis der Klasse B im 
Rahmen des Begleiteten Fahrens ab 17. Nach einer 
erfolgreichen Grundausbildung hat er heute seine 
erste Überlandfahrt absolviert. Am Ende der Fahrstun-
de fragt er Sie, wie es denn mit seiner Anmeldung zur 
Praktischen Fahrerlaubnisprüfung aussehe.

Das genannte Beispiel verdeutlicht, dass die Beur-
teilung des Lernstands von Fahrschülern zum täg-
lichen Fahrlehrergeschäft gehört. Sowohl im The-
orieunterricht als auch in der Fahrpraktischen 
Ausbildung sind Lernstandsbeurteilungen erforder-
lich: Sie geben Fahrschülern und Fahrlehrern wert-
volle Hinweise zum Kompetenzniveau des Fahr-
schülers und zu verbleibenden Kompetenzdefizi-

ten. In diesem Zusammenhang können sie sich 
positiv auf die Motivation von Fahrschülern auswir-
ken, indem sie bei einer guten Leistung als Beloh-
nung und bei einer verbesserungswürdigen Leis-
tung als Ansporn dienen. Darüber hinaus ermögli-
chen Lernstandsbeurteilungen Fahrlehrern eine 
zielgerichtete Steuerung der weiteren Ausbildung. 
Da überrascht es nicht, dass Lernstandsbeurteilun-
gen einen der wichtigsten Einflussfaktoren auf den 
Prüfungserfolg von Fahrschülern darstellen (Sturz-
becher et al., 2004).
Die besondere Bedeutung von Lernstandsbeurtei-
lungen für eine erfolgreiche Fahrschulausbildung 
hat auch der Gesetzgeber erkannt: Lernstandsbe-

urteilungen wurden daher in der Fahrschüler-Aus-
bildungsordnung (FahrschAusbO) sowohl für den 
Theorieunterricht (§ 4 Abs. 1 FahrschAusbO) als 
auch für die Fahrpraktische Ausbildung (§ 5 Abs. 1 
FahrschAusbO) vorgeschrieben. Darüber hinaus 
stellt die Durchführung von Lernstandsbeurteilun-
gen eines von zwölf Qualitätskriterien für die Fahr-
schulausbildung dar, die im Zuge der Reform des 
Fahrlehrerrechts in der Fahrlehrer-Ausbildungsord-
nung verankert werden.
Es schließen sich Fragen danach an, welche Be-
deutung Fahrlehrer Lernstandsbeurteilungen bei-
messen und in welcher Weise Lernstandsbeurtei-
lungen in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden. 
Friedrich, Brünken, Debus, Leutner und Müller 
(2006) haben in diesem Zusammenhang heraus-
gefunden, dass Kompetenzen im Bereich der Lern-
standsbeurteilung von Fahrlehrern in Ausbildung 
als sehr wichtig erachtet werden. Zugleich belegen 
die Autoren, dass tatsächlich erbrachte Leistungen 
− erfasst über standardisierte Fallstudien − deut-
lichen Optimierungsbedarf aufweisen. Sturzbecher 
et al. (2004) zeigen zudem, dass eine Vielzahl an 
Fahrlehrern nicht regelmäßig Lernstandsbeurtei-
lungen durchführt. Dies unterstreicht die Bedeu-
tung einer wirkungsvollen Ausbildung von Beurtei-
lungskompetenzen und einer Bereitstellung von 
Instrumenten, die aktive Fahrlehrer bei der Lern-
standsbeurteilung unterstützen. 

2. Vorhandene Instrumente für Lernstands-
beurteilungen in der Fahrschulausbildung
Die Beurteilung von Lernständen stellt ein komple-
xes und schwieriges Unterfangen dar. Dieses ist 
ohne professionelle Instrumente kaum erfolgreich 
umzusetzen. Daher soll hier dargelegt werden, wel-
che Instrumente der Fahrlehrerschaft für die Durch-
führung von Lernstandsbeurteilungen bislang zur 
Verfügung stehen und inwiefern die Entwicklung 

Lernstandsbeurteilungen ermöglichen 
dem Fahrlehrer eine zielgerichtete 
Steuerung der weiteren Ausbildung
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neuartiger Instrumente dazu beitragen kann, Fahr-
lehrer noch stärker bei ihren Lernstandsbeurteilun-
gen zu unterstützen.
Hinsichtlich der vorhandenen Instrumente zur 
Lernstandsbeurteilung sind der Theorieunterricht 
und die Fahrpraktische Ausbildung separat zu be-
trachten: Der Theorieunterricht ist mit Blick auf 
seine Lehr-Lerninhalte und ihre mögliche Sequen-
zierung durch die FahrschAusbO bereits stark vor-
strukturiert. Die Fahrschulverlage stellen detaillier-
te methodische Gestaltungsvorschläge und profes-
sionelle Instrumente zur Durchführung von Lern-
standsbeurteilungen bereit. 
Der Fahrlehrer kann sich weitgehend auf die Aus-
wahl effektiver Lehr-Lernmethoden und Lehr-
Lernmedien sowie auf die Anpassung seiner Aus-
bildungs- und Diagnosestrategien an die Lernvor-
aussetzungen der Fahrschüler beschränken. 
Bei der Fahrpraktischen Ausbildung ist dagegen 
eine stärkere Kompetenz des Fahrlehrers zur Aus-
bildungsplanung sowie zur Lernstands- und Lern-
verlaufsdiagnostik gefordert. Die vielfältigen indi-
viduumsspezifischen Lernvoraussetzungen und 
Lernsituationen der Fahrschüler im realen Straßen-
verkehr erfordern eine individualisierte und situa-
tionsspezifische Organisation und Unterstützung 
des Lernprozesses. 
Bezogen auf die Fahrpraktische Ausbildung liegen 
bislang vorrangig Instrumente vor, die zur Prüfungs-
reifefeststellung herangezogen werden können. 
Hierzu zählen beispielsweise der Fahrschüler-Ab-
schluss-Kontroll-Test (FAKT) sowie dessen Weiter-
entwicklung – der PrüfungsReifeTest (PRT). Eines 

der wenigen Instrumente, die den kompletten Aus-
bildungsverlauf berücksichtigen, bildet der im Auf-
trag der BVF entwickelte und inzwischen von der 
Deutschen Fahrlehrer-Akademie (DFA, 2013) her-
ausgegebene „Curriculare Leitfaden – Praktische 
Ausbildung Pkw“ mit seiner Ausbildungsdiagramm-
karte. Die Ausbildungsdiagrammkarte ermöglicht 
insbesondere eine Dokumentation, wie oft bestimm-
te Lehr-Lerninhalte durchgeführt wurden. Aussage-
kräftige Beurteilungen der Fahrkompetenz von 
Fahrschülern sind dagegen nur begrenzt möglich. 
Darüber hinaus ist die Ausbildungsdiagrammkarte 
vor allem auf die professionelle Beurteilung durch 
den Fahrlehrer ausgerichtet. Wünschenswerte Mög-
lichkeiten zur Selbsteinschätzung der Fahrschüler 
werden noch nicht geboten.  

3. eLBe – ein innovatives Instrument zur 
elektronischen Lernstandsbeurteilung in 
der Fahrpraktischen Ausbildung
Die BVF, das IFK und TÜV | DEKRA arge tp 21 entwi-
ckeln derzeit gemeinsam ein Instrument zur elekt-
ronischen Lernstandsbeurteilung in der Fahrprakti-
schen Ausbildung – kurz „eLBe“. eLBe soll Fahrleh-
rer bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und weist 
dafür eine Doppelfunktion auf: Zum einen kann mit 
Hilfe von eLBe zuverlässig dokumentiert werden, 
wann welche Lehr-Lernaufgaben in der Fahrprakti-
schen Ausbildung trainiert wurden. Zum anderen 
dient eLBe dazu, systematisch das Fahrkompetenz-
niveau von Fahrschülern hinsichtlich der Bewälti-
gung von Lehr-Lernaufgaben zu beurteilen.  
Im Zuge der Erarbeitung von eLBe wurde zunächst 
ein Grundgerüst für die Fahrpraktische Ausbildung 
entwickelt. Dabei wurden vier Lernbereiche mit 
festgelegten Lehr-Lernaufgaben ausgearbeitet, in 
denen sich auch der Erwerbsverlauf von Fahrkom-
petenz widerspiegelt (siehe Abbildung 1 auf der 
nächsten Seite). Für die Erarbeitung des Grundge-
rüstes wurde zum einen auf etablierte Materialien 
zur didaktischen Gestaltung der Fahrpraktischen 
Ausbildung zurückgegriffen. Hierzu zählen vor 
allem wissenschaftliche Ausarbeitungen zur Opti-
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mierung der Fahrschulausbildung (Bredow & 
Sturzbecher, 2016) und der Curriculare Leitfaden 
der BVF e.V. (DFA, 2013). Zum anderen baut eLBe 
auf der aktuellen Fassung des Fahraufgabenka-
talogs1 zur OPFEP auf (BASt-Bericht M 268), so-
dass eine Verzahnung von Ausbildung und Prü-

fung im Sinne gemeinsamer Bildungsstandards 
gesichert ist. 
Schließlich greift eLBe auch die rechtlichen Vor-
gaben der FahrschAusbO auf – etwa durch die 
Berücksichtigung der Sachgebiete der Fahrprak-
tischen Ausbildung.

Abbildung: Lernbereiche und Lehr-Lernaufgaben für die Fahrpraktische Ausbildung

1) Die Erarbeitung des Fahraufgabenkataloges lag in den Händen eines Expertengremiums mit Vertretern der Bundesanstalt für 
Straßenwesen, der Technischen Prüfstellen, der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, der Bundeswehr, der TÜV I DEKRA arge 
tp 21, der Universität Potsdam sowie des Instituts für Prävention und Verkehrssicherheit
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Der erste Lernbereich stellt eine „Basisausbildung“ 
dar, in welcher der Fahrschüler vorrangig Kompe-
tenzen zur grundlegenden Handhabung des Fahr-
zeugs erwirbt. Um sicherzustellen, dass der Fahr-
schüler diese Kompetenzen besitzt (und zur schritt-
weisen Vorbereitung auf Prüfungssituationen), ist 
am Ende der Basisausbildung eine abschließende 
Lernstandsbeurteilung vorgesehen. Im zweiten 
Lernbereich „Fahraufgaben und Grundfahraufga-
ben“ wird der Fahrschüler zur selbstständigen 
Bewältigung von Fahraufgaben (etwa Befahren von 
Kurven) und Grundfahraufgaben (zum Beispiel Um-
kehren) befähigt. Im dritten Lernbereich „Besonde-
re Ausbildungsfahrten“ werden Fahraufgaben und 
Grundfahraufgaben vertieft, die bei Überlandfahr-
ten, Fahrten auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen 
sowie Fahrten bei Dämmerung und Dunkelheit 
besonders relevant sind. Im vierten Lernbereich 
„Prüfungsvorbereitung und Prüfungsreifefeststel-
lung“ stehen schließlich die selbstständige Bewäl-
tigung aller Fahraufgaben und Grundfahraufgaben 
inner- und außerorts sowie die Ermittlung der Prü-
fungsreife im Fokus. In allen Lernbereichen wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, Fahrlehrern individu-
elle Anpassungen zu ermöglichen, indem beispiels-
weise eigene Lehr-Lernaufgaben und regionale 
Örtlichkeiten hinzugefügt werden können.
Wie bereits dargelegt, dient eLBe einerseits der Do-
kumentation von Lehr-Lernaufgaben und anderer-
seits der systematischen Beurteilung des Fahrkom-
petenzniveaus. Daher wurden zwei Diagnoseebenen 
entwickelt, zwischen denen der Fahrlehrer in seinen 
Fahrstunden immer wieder wählen kann: 
1. In der Dokumentationsebene vermerkt er, dass 

ausgewählte Lehr-Lernaufgaben trainiert wur-
den – eine Leistungsbeurteilung ist hierbei nicht 
vorgesehen. 

2. In der Beurteilungsebene beurteilt er das Fahr-
kompetenzniveau des Fahrschülers im Hinblick 
auf ausgewählte Lehr-Lernaufgaben, die der 
Fahrschüler selbstständig absolviert. 

Nimmt ein Fahrlehrer eine Lernstandsbeurteilung 
vor, so ist der Beurteilungsprozess mehrschrittig 

aufgebaut: In einem ersten Schritt erfasst der Fahr-
lehrer die Leistungen des Fahrschülers beim Be-
wältigen der ausgewählten Lehr-Lernaufgabe(n) in 
fünf Kompetenzbereichen. Sowohl die Kompetenz-
bereiche als auch die erfassbaren Leistungen ba-
sieren auf dem Fahraufgabenkatalog zur OPFEP 
(BASt-Bericht M 243). Damit werden bei Lern-
standsbeurteilungen in der Ausbildung die gleichen 
Maßstäbe gesetzt wie in der Prüfung. 
In einem zweiten Schritt wird dann die Leistung des 
Fahrschülers hinsichtlich der Kompetenzbereiche 
und der Lehr-Lernaufgabe(n) bewertet. Je nach-
dem, wie viel Zeit der Fahrlehrer dafür aufwenden 
möchte, kann er entscheiden, ob die Bewertung 
lediglich durch ihn oder zusätzlich auch durch den 

Fahrschüler vorgenommen werden soll. Im zuletzt 
genannten Fall können die Selbstbewertung des 
Fahrschülers und die professionelle Bewertung des 
Fahrlehrers miteinander verglichen werden. Damit 
wird eLBe zum einen der gesetzlichen Forderung zur 
Vermittlung einer realistischen Selbsteinschätzung 
gerecht (§ 1 Abs. 2 FahrschAusbO). Zum anderen 
kann eine kontinuierlich über den gesamten Ausbil-
dungsprozess angelegte Fremd- und Selbstevalua-
tion die Grundlage für die Entwicklung von Kompe-
tenzen zur Reflexion des eigenen Fahrvermögens 
bilden, die den Fahranfängern auch nach der Ausbil-
dung zur Verfügung stehen (Willmes-Lenz, Groß-
mann & Bahr, 2010). 
In einem dritten Schritt wird schließlich im Rahmen 
einer Abschlussbeurteilung der weitere Übungsbe-
darf eingeschätzt. 
Zusätzlich wird den Fahrlehrern die Möglichkeit ge-
boten, ein Verkehrssinn-Training durchzuführen, bei 
dem Schwierigkeiten und Gefahren im Zusammen-

eLBe bietet zwei Diagnoseebenen 
für Fahrlehrer: die Dokumentation 

und die Beurteilung
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hang mit durchgeführten Lehr-Lernaufgaben disku-
tiert werden.
Im November 2016 wurde ein erster Prototyp von 
eLBe auf dem 6. Deutschen Fahrlehrerkongress 
vorgestellt. Die Fahrlehrer und die Fahrlehrerausbil-
dungsstätten zeigten großes Interesse und gaben 
wertvolle Anregungen zur Weiterentwicklung von 
eLBe. Diese Anregungen wurden inzwischen auch 
schon genutzt, um eLBe weiter zu optimieren. Bei-
spielsweise wurde eine Erinnerungsfunktion ge-
schaffen, mit der Fahrlehrer informiert werden, wenn 
Lehr-Lernaufgaben aus vorherigen Lernbereichen 
noch nicht abgeschlossen wurden, obwohl bereits 
ein neuer Lernbereich begonnen wurde. Darüber 
hinaus können Fahrlehrer nun selbst Erinnerungen 
für die nächste Fahrstunde mit dem jeweiligen Fahr-
schüler speichern. Ferner wurde eine Schnittstelle 
von eLBe zu den Fahrschülern geschaffen: Fahrleh-
rer können nun auf Wunsch Informationen aus eLBe 
auch an ihre Fahrschüler weitergeben. 

4. Fazit und Ausblick
Das Durchführen von Lernstandsbeurteilungen 
stellt ein zentrales Tätigkeitsfeld von Fahrlehrern 
dar. Das hier vorgestellte Instrument „eLBe“ soll 
Fahrlehrer künftig dabei unterstützen, Lernstands-
beurteilungen noch besser umsetzen zu können. 
Dazu bietet eLBe zum einen die Chance, rechtssi-
cher und unter Berücksichtigung individueller An-
passungswünsche zu dokumentieren, wann wel-
che Lehr-Lernaufgaben in der Fahrpraktischen 

Ausbildung trainiert wurden. Zum anderen erlaubt 
es eLBe, systematisch das Fahrkompetenzniveau 
von Fahrschülern im Hinblick auf die Bewältigung 
von Lehr-Lernaufgaben zu beurteilen. Im Ergebnis 
garantiert das Instrument eine inhaltlich vollstän-
dige, systematisch auf den Förderbedarf ausge-
richtete und transparente Fahrpraktische Ausbil-
dung. Dabei werden die Anforderungs- und Bewer-
tungsstandards der OPFEP berücksichtigt – die 
Ausbildungsleistungen und die Prüfungsleistungen 
werden also an gemeinsamen Bildungsstandards 
gemessen.

Wie sehen nun die nächsten Schritte aus? Inzwi-
schen sind die Erarbeitung der konzeptionellen und 
inhaltlichen Grundlagen von eLBe sowie die 
Designentwicklung und Programmierung eines 
Prototyps abgeschlossen. Darüber hinaus haben 
bereits Sondierungsgespräche mit Vertretern ver-
schiedener Fahrschulfachverlage stattgefunden, 
um die Einbindung von eLBe in das Alltagsgeschäft 
der Fahrschulen durch gemeinsame Schnittstellen 
zu vereinfachen. Derzeit wird der eLBe-Prototyp bis 
zum Winter 2017 in einer länderübergreifenden 
Studie erprobt. Bis Anfang 2018 soll das Instrument 
dann Marktreife erreicht haben. Dabei ist eLBe 
zwar zunächst nur für die Fahrerlaubnisklasse B 
verfügbar, eine Erweiterung auf andere Fahrerlaub-
nisklassen wird aber zeitnah folgen. 

Abbildung: eLBe – 
Qualitätssteigerung, Transparenz, Prüfungs-
kompatibilität und Rechtssicherheit in Ihrer Fahrschule

Abbildung: Beispiel für eine Beurteilungsebene zur 
Lehr-Lernaufgabe „Kurve“
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Anforderungen an die Fahranfängervorbereitung 
durch automatisiertes und vernetztes Fahren
Zu einer der grundlegendsten Veränderungen mit 
Blick auf die Bewältigung der Fahraufgaben bei der 
motorisierten Teilnahme am Straßenverkehr zählt 
die fortschreitende Einführung von Assistenzsyste-
men und teilautomatisierten beziehungsweise 
hochautomatisierten Fahrfunktionen in Fahrzeu-
gen. Quellen verweisen gern auf die größte Revo-
lution seit Erfindung des Automobils oder sprechen 
von der Neuerfindung der Automobilität. 

Die Stufen der Automatisierung
Die Evolution der Automatisierung im Automobilbe-
reich wird dabei häufig anhand von Stufenmodellen 
beschrieben: Auf einer Vorstufe unterstützen viel-
fältige Fahrerassistenzsysteme den Fahrer in der 
Regel durch Warnungen oder Hinweise in der Aus-
führung seiner primären Fahraufgabe. Auf der 
nachgelagerten Stufe des assistierten Fahrens 
werden durch das Fahrzeug entweder die Längs-
führung oder die Querführung in spezifischen, nor-
malen Fahrsituationen übernommen, wobei die 
jeweils andere Aufgabe weiterhin dem Fahrer ob-
liegt. Von einer Teilautomatisierung (Stufe 2) wird 
gesprochen, wenn die Fahrzeugsysteme im Rahmen 
der kontinuierlichen Fahrt für definierte Zeiträume 
und Situationen sowohl die Längs- als auch die 
Querführung übernehmen. Der Fahrer trägt in diesen 
Situationen vor allem die Verantwortung für die 
Überwachung dieser Ausführung und des Verkehrs-
raumes. Hochautomatisiertes Fahren (Stufe 3) be-
schreibt die Übernahme der Längs- und Querfüh-
rung, darüber hinaus erkennen die Systeme eigene 
Funktionsgrenzen vorausschauend und zeigen dem 
Fahrer durch Übernahmeanforderungen an, dass er 
für diese Fälle die Kontrolle wieder manuell überneh-
men muss. Das heißt, der Fahrer muss selbst die 
Ausführung nicht mehr dauerhaft überwachen. Al-
lerdings sollte er in der Lage sein, in entsprechenden 
Übernahmesituationen die Kontrolle des Fahrzeuges 

angemessen zeitnah und sicher übernehmen zu 
können. Beim vollautomatisierten Fahren (Stufe 4) 
kann das System die Fahrzeugführung für bestimm-
te Anwendungsbereiche (etwa Autobahnfahrten) 
komplett übernehmen und alle Situationen bewälti-
gen. Für diesen spezifischen Anwendungsfall bedarf 
es in der Idealvorstellung nicht mehr der Rückfall-
ebene des menschlichen Fahrers. Von autonomem 
Fahren wird insbesondere dann gesprochen, wenn 
das System die Fahraufgabe vollständig vom Start 
zum Ziel bewältigen kann. Mit dieser fortschreiten-
den Automatisierung sind neue Anforderungen so-
wohl an den Datenschutz als auch die Datensicher-
heit verbunden. 
Dabei kommt der digitalen Vernetzung von Fahrzeu-
gen untereinander (V2V-communication) als auch 
dem Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen 
und Infrastrukturkomponenten (V2I-communication) 
mehr und mehr Bedeutung zu. Diese neue Qualität 
des Daten- und Informationsaustausches wird ent-
scheidend zur Funktionalität hochautomatisierten 
Fahrens beitragen. 
An diese technischen Entwicklungswege werden 
aktuell hohe Erwartungen geknüpft. So wird zum 
Beispiel erwartet, dass durch automatisierte und 
vernetzte Fahrzeuge die Verkehrsraumkapazität 
optimaler genutzt und die Verkehrseffizienz gestei-

gert werden kann. Ein Beispiel: der Platooning-
Ansatz im Nutzfahrzeugbereich, bei dem durch 
automatische Kopplung mehrerer Fahrzeuge an ein 
Führungsfahrzeug ein „virtueller Zug“ erzeugt wird. 

Der digitalen Vernetzung von 
Fahrzeugen und Infrastruktur kommt 

eine Schlüsselrolle zu
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Weiterhin werden durch die dynamische Entwick-
lung des automatisierten und vernetzten Fahrens 
neue Wertschöpfungspotenziale wahrgenommen.  
Der gegenwärtige Trend kann dazu beitragen, die 
Innovationsführerschaft der deutschen Automobil-
industrie zu stärken – und darüber hinaus den 
angrenzenden Wachstumsmärkten der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien weiteren 
Auftrieb verleihen.
Last but not least wird angenommen, dass die Zahl 
von Unfällen, die auf menschliches Fehlverhalten 
zurückzuführen sind, durch eine teil- und hochau-
tomatisierte Übernahme von zuvor menschlich 
regulierten Fahraufgaben signifikant reduziert wer-
den kann. Verschiedene Studien zum Unfallvermei-
dungspotenzial durch Assistenzsysteme scheinen 
diese Annahme zu unterstützen. Ein differenzierte-
rer Blick offenbart allerdings, dass sich besonders 
hohe Effekte insbesondere für Systeme identifizie-
ren lassen, die kompensatorisch zum Fahrer agie-
ren und ihre Wirkung jenseits menschlicher Hand-
lungsfähigkeit entfalten. Sie wirken also in Ergän-
zung zum Fahrer und unterstützen ihn punktuell an 
den Stellen, an denen seine Bewältigungsstrategi-
en begrenzt sind. Ein Beispiel hierfür ist der Auto-
matische Notbremsassistent (AEBS). 

Die generalisierte Annahme, dass der zunehmende 
Ausschluss des Fahrers von der kontinuierlichen, 
primären Fahraufgabe im Sinne einer Ersetzung 
zwangsläufig mit einer essenziellen Steigerung der 
Verkehrssicherheit einhergehen muss, scheint 
daher zu kurz gegriffen. Das gilt zumindest für die 
Stufen der skizzierten Entwicklungslinie, in denen 
der Mensch als Überwacher, als Rückfallebene 
oder in einer anderen Funktion aktiv im Fahrer-

Fahrzeug-System integriert bleibt. Vor diesem Hin-
tergrund und mit Blick auf Erkenntnisse aus frühe-
ren Automatisierungsbereichen verweisen ver-
schiedene Autoren zu Recht darauf, dass sich diese 
Annahme als trügerisch herausstellen kann, wenn 
den Charakteristika menschlicher Handlungsregu-
lation und dem Einfluss potenzieller Nebeneffekte 
ungenügend Beachtung geschenkt werden. 
Damit liegt die Gefahr nahe, dass es zwar möglich 
ist, einen Teil der heutigen Unfälle durch Teil- und 
Hochautomatisierung erfolgreich zu vermeiden, 
aber auf der anderen Seite neue Unfalltypen entste-
hen, die auf Fehlanpassungen an diese Fahrfunkti-
onen und negative Nebeneffekte zurückgeführt 
werden können. Damit würde sich das Unfallge-
schehen nicht zwangsläufig reduzieren, vielmehr 
zumindest anteilig verlagern. Daran schließen sich 
konsequenterweise die Fragen an: Wie lassen sich 
diese unerwünschten Effekte durch Automatisie-
rung beschreiben? Und welche Anforderungen las-
sen sich daraus für eine zukunftsorientierte Fahr-
anfängervorbereitung ableiten? 

Der Fahrer muss sein Fahrzeug verstehen
Für eine bestimmungsgemäße Nutzung von teil- 
und hochautomatisierten Fahrfunktionen muss der 
Fahrer über Vorstellungen verfügen, welche Funk-
tionen ein System enthält, wie es funktioniert und 
warum es auf diese Art und Weise funktioniert. 
Psychologen sprechen bei diesen Vorstellungen 
häufig von einem mentalen Modell des Systems.  
Dieses muss nicht zwingend ein physikalisch kor-
rektes Abbild darstellen, aber eine vereinfachte, 
adäquate Repräsentation der Wirk- und Funktions-
mechanismen umfassen. Auf dieser Grundlage 
kann der Fahrer erkennen, welche Fahrsituationen 
geeignet sind, um teil- und hochautomatisierte 
Fahrfunktionen einzusetzen, welche Grenzen und 
Einschränkungen zu beachten sind, welche Teilauf-
gaben ein System übernimmt und welche weiterhin 
beim Fahrer verbleiben. Entsprechen diese Vorstel-
lungen nicht den Funktionsprinzipien der Systeme, 
sind zwei Folgen denkbar: entweder ein überstei-

Der Ausschluss des Fahrers führt 
nicht zwangsläufig zu einer 

Steigerung der Verkehrssicherheit 
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gertes Vertrauen in das System, das sicherheitskri-
tische Anwendungen wahrscheinlich werden lässt, 
oder die Erfahrung von Systemverhalten, das nicht 
den Erwartungen des Fahrers entspricht und in 
Misstrauen und Nichtnutzung münden kann.

Überforderung durch Unterforderung
Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Verschiebung 
der grundlegenden Tätigkeitsinhalte von einer ak-
tiven Steuerungsaufgabe hin zu einer passiven 
Monitoring-Aufgabe. Es ist bekannt, dass Men-
schen für diese Form von Aufgaben, insbesondere 
für die Überwachung von Systemen, die mit ange-
nommener hoher Zuverlässigkeit arbeiten, schlecht 
geeignet sind. Zudem führen sie diese Tätigkeiten 
ungern aus. Die Folgen dieser Fehlbeanspruchung 
sind Abwendung, gedankliche Loslösung, Monoto-
nie-Erleben und verringertes Situationsbewusst-
sein. Die Forderung nach einer raschen und siche-
ren Übernahme in kritischen Situationen scheint 
vor diesem Hintergrund fast paradox und wurde 
frühzeitig als eine Ironie der Automatisierung be-
schrieben. Während des Regelbetriebes wird der 
Fahrer systematisch von der Steuerungsaufgabe 
ausgeschlossen und damit unterfordert, um dann 
bei Systemgrenzen und kritischen Situationen die 
Steuerung wieder übertragen zu bekommen. Diese 

Konstellation macht eine optimale Übernahmeleis-
tung unwahrscheinlich und ist unter der Kurzbe-
schreibung „Überforderung durch Unterforderung“ 
treffend charakterisiert worden.
In diesem Zusammenhang lässt sich die Rücküber-
nahme auch als eine neue Teilaufgabe des Fahrers 
identifizieren, deren erfolgreiche Bewältigung be-
stimmte fahrerseitige Kompetenzen voraussetzt. 
Die Übernahmezeit, die benötigt wird, um wieder 
ein vollständiges Bewusstsein über die Fahrsitua-
tion und eine stabile Kontrolle über das Fahrzeug 
zu erlangen, ist von mehreren Faktoren abhängig. 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass 
Fahrstil, Risikoempfinden, Höhe und Art der Ablen-
kung durch die Nebenaufgabe, Erfahrung mit As-
sistenzsystemen und Automation sowie Kenntnisse 
und Vermutungen über die Fähigkeiten der Auto-
mation fahrerseitige Einflussfaktoren auf die Dauer 
und Qualität einer Übernahme darstellen. Gezielte 
Schulungen von Fahrern zu Grenzen und Fähigkei-
ten einer automatisierten Fahrfunktion werden 
empfohlen, um eine Sicherstellung angemessener 
Reaktionen in Übernahmesituationen zu fördern 
oder einem zu frühzeitigen Abschalten der Automa-
tisierung entgegenzuwirken.
Eine weitere Herausforderung liegt in der poten-
ziellen Gefahr einer Dequalifizierung beziehungs-

Kognitiv Psychomotorisch Motivational

Der Bewerber…

❚ kennt die Funktionen und Wirk-
prinzipien des ACC

❚ kennt (funktionale) Systemgren-
zen eines ACC bzw. deren Abhän-
gigkeiten

❚ kennt potenzielle Sensorrestrikti-
onen und deren Abhängigkeiten

❚ weiß um die entsprechende 
Aufgabenverteilung und -verant-
wortlichkeiten (Welche Aufgaben 
werden vom System übernom-
men/welche verbleiben beim 
Fahrer?) 

❚ kann das System bestimmungsge-
mäß aktivieren und deaktivieren

❚ erkennt Systemmodi zuverlässig
❚ erkennt und interpretiert System-

meldungen zuverlässig und rich-
tig

❚ kann das System (zum Beispiel in 
kritischen Situationen) übersteu-
ern und sicher übernehmen, auch 
wenn keine Übernahme explizit 
angefordert wird

❚ ist motiviert, das System gemäß 
ihrer Bestimmung einzusetzen 
(kein Missbrauch)

Tabelle: Beispiel für grobe Lernziele – Mentales Modell ACC
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weise Degradierung manueller Fahrkompetenz 
aufgrund der zunehmenden Nutzung automatisier-
ter Fahrfunktionen begründet. Als ein zentraler 
Faktor für verkehrssichere Verhaltensweisen im 
Straßenverkehr wurde der Erwerb von Fahrerfah-
rung identifiziert. Diese ist zudem nicht nur für den 
Erwerb, sondern auch für den Erhalt von Fahrkom-
petenz bedeutsam. 

Wer nicht fährt, baut keine Kompetenz auf
Negative Effekte für den Aufbau und Erhalt manu-
eller Fahrkompetenz sind also nicht auszuschlie-
ßen, wenn die Möglichkeit zum Sammeln von Er-
fahrungen durch automatisierte Fahrfunktionen 
beschränkt wird. Es erscheint vorstellbar, dass 
manuelles Einparken eine zunehmende Herausfor-
derung darstellt, wenn die entsprechende Kompe-

tenz entweder nie oder nicht ausreichend aufge-
baut oder verlernt wurde, da in der Regel automa-
tisierte Parkfunktionen genutzt werden. Weitaus 
sicherheitskritischer sind mangelnde Fahrkompe-
tenzen, wenn es um Fahraufgaben im höheren 
Geschwindigkeitsbereichen geht (zum Beispiel das 
Spurwechseln auf der Autobahn). Noch dazu ver-
stärken mangelnde Fahrkompetenz und die Nut-
zung von Automation sich gegenseitig („Teufels-
kreis“): Je häufiger automatisierte Fahrfunktionen 
genutzt werden, desto weniger wird manuelle 
Fahrkompetenz trainiert – und umso häufiger wird 
man wiederum auf automatisierte Fahrfunktionen 
angewiesen sein. 
Weitere Themen sind etwa Fragen nach Kenntnis-
sen, die für einen sicheren, verantwortungsbe-
wussten und selbstbestimmten Umgang mit den 
anfallenden Daten im Fahrzeug erforderlich sind. 

Mehr Inhalte in Ausbildung und Prüfung
Weiterhin ist zu beachten, dass sich auch neue 
Anforderungen für die manuelle Bewältigung der 
Fahraufgabe ergeben – etwa durch Veränderungen 
im Informationsaustausch mit automatisierten 
Fahrzeugen. Dennoch lässt sich bereits an dieser 
Stelle feststellen, dass die Anforderungen an zu-
künftige Kompetenzen zum sicheren Führen eines 
Fahrzeuges mit teil- oder hochautomatisierten 
Fahrfunktionen zunehmen werden. Dies bedeutet 
in Konsequenz einen Zusatz an auszubildenden 
und zu prüfenden Inhalten. Insbesondere für kon-
tinuierlich wirkende automatisierte Systeme, wie 
etwa das ACC für die Übernahme der Längsfüh-
rung, sind didaktische Konzepte zu entwickeln, die 
negativen Nebeneffekten entgegenwirken. Diese 
Konzepte sollten eine Vorstellung von den Funkti-
onsprinzipien der Systeme vermitteln. Sie sollten 
das Problembewusstsein für Begleiterscheinungen 
schärfen (etwa Fehlbeanspruchung, reduziertes 
Situationsbewusstsein, überhöhtes Sicherheits-
empfinden, Degradierung manueller Fahrkompe-
tenz). Darüber hinaus ist die bestimmungsgemäße 
Nutzung der Systeme in Abhängigkeit von situati-
ven Bedingungen zu trainieren und zu prüfen. 
Weiterführend sollten diese Konzepte neue Hand-
lungsabläufe, zum Beispiel die Übernahme vom 
automatisierten zum manuellen Fahren, vermitteln 
und dem zukünftigen Fahrer helfen, adäquate Er-
wartungen und Kenntnisse über das Auftreten sol-
cher Übernahmeanforderungen zu bilden. 

Von Lernzielen zu Lernmethoden
Die Formulierung von groben Lernzielen (siehe Ta-
belle Seite 23) hilft weiter, die Konzepte inhaltlich 
zu formen und auszudifferenzieren. Auf Basis der 
formulierten Lernziele können die für die Ausbil-
dung notwendigen Lerninhalte abgeleitet und ge-
eignete Lernmethoden ausgewählt werden. 
Gleichzeitig geben die definierten Lernziele die 
Standards für die Prüfung vor, indem sie das min-
destens zu erreichende Kompetenzniveau wider-
spiegeln. Lernziele lassen sich dabei unterscheiden 

Die Nutzung der Systeme muss in 
unterschiedlichen Situationen 
trainiert und geprüft werden
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in kognitive, psychomotorische und motivationale 
Lernziele. Kognitive Lernziele umfassen den Er-
werb von deklarativem Wissen. Lernziele im psy-
chomotorischen Bereich beinhalten die Beherr-
schung von Bewegungsabläufen und komplexen 
Verhaltensweisen. Motivationale Lernziele bezie-
hen sich schließlich auf Interessen, Einstellungen 
und Werte sowie auf die Fähigkeit, angemessene 
Werturteile bilden zu können und eigenes Verhalten 
danach auszurichten. 
Lernziele im psychomotorischen Bereich werden 
schwerpunktmäßig in der praktischen Ausbildung 
zu verorten sein, Lernziele im kognitiven und mo-
tivationalen Bereich können bereits in der theore-
tischen Ausbildung bearbeitet werden. Dennoch gilt 
für Lernziele aus allen psychischen Funktionsbe-
reichen, dass in der theoretischen Ausbildung 
Grundlagen geschaffen werden, die in der Praxis 
erweitert und vertieft werden. Theorie und Praxis 
müssen also anhand der definierten Lernziele ver-
zahnt werden, indem die vorhandenen inhaltlichen 
Bezüge immer wieder aufgezeigt werden.
Mit diesen neuen Herausforderungen im konzep-
tuell-didaktischen Bereich geht ein zusätzlicher 
Anpassungsbedarf in den Rahmenbedingungen 
von Ausbildung und Prüfung einher. Zumindest die 
praktische Vermittlung und Überprüfung von Kom-
petenzstandards verlangt die Definition von Aus-
stattungsmerkmalen bei Ausbildungs- und Prü-
fungsfahrzeugen, die die entsprechende Funktio-

nalität auch abbilden. Weiterhin sind heute für die 
Prüfungsfahrt laut Anlage 7 der FeV, Punkt 2.2.17 
„[…] alle vom Fahrzeughersteller lieferbaren Aus-
stattungen und Systeme […] grundsätzlich […] 
zugelassen.“ Es obliegt aktuell also dem Bewerber, 
ob er zum Nachweis seiner Fahrkompetenz die 
Fahraufgabe konventionell manuell bewältigt oder 
eine automatisierte Fahrfunktion nutzt. Da das Prü-
fungsfahrzeug in der Regel dem Ausbildungsfahr-
zeug entspricht, kann der Bewerber damit gezielt 
den Kompetenzraum einschränken und damit die 
Aussagekraft der Feststellung seiner Fahrkompe-
tenz schmälern. 

Regeln müssen angepasst werden 
Es scheint daher erforderlich, die bisherige Rege-
lung zur Nutzung von Assistenzsystemen in der 
praktischen Fahrerlaubnisprüfung zu modifizieren. 
Künftig sollte die Entscheidung, ob und wann wel-
che Systeme in der Prüfung verwendet werden, 
nicht mehr dem Bewerber obliegen. Vielmehr soll 
der aaSoP sowohl die Möglichkeit haben, bei Sys-
temen mit Sicherheitsrelevanz zu verlangen, dass 
der Bewerber das System aktiviert und überwacht 
als auch, dass Fahraufgaben ohne Systemunter-
stützung ausgeführt werden.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass mit den 
wachsenden technischen Möglichkeiten auch die 
Anforderungen an die Fahranfängervorbereitung 
stark zunehmen werden. Bei der Konkretisierung 
dieser neuen Anforderungen sind ebenfalls die 
Charakteristika spezifischer Führerscheinklassen 
zu berücksichtigen. Unterschiede in den Rahmen-
bedingungen, die unter anderem durch die jewei-
ligen Besonderheiten der Fahrzeugklassen bedingt 
sind, können sich in Unterschieden in der Sicher-
heitsrelevanz, der notwendigen Priorisierung oder 
dem Verbreitungsgrad von teil- und hochautoma-
tisierten Fahrfunktionen manifestieren. 
Ungeachtet dessen gilt: Die erfolgreiche Bewälti-
gung dieser Anforderungen bedarf einer engen 
Zusammenarbeit aller an Ausbildung und Prüfung 
beteiligten Professionen. 
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Realität in zehn Jahren? Autos fahren, Fahrer überwacht
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Blick nach vorn: Die Rolle der Sachverständigen für 
die Weiterentwicklung der Fahranfängervorbereitung

Der Fortschritt der Fahranfängervorbereitung in 
Deutschland ist durch zwei wichtige Trends 

gekennzeichnet: Zum einen ist das Ausbildungssys-
tem im 21. Jahrhundert komplexer geworden.  
Neue Systemkomponenten wie das „Begleitete 
Fahren“ haben die professionelle Fahrschulausbil-
dung ergänzt. Zum anderen haben sich in den 
letzten Jahrzehnten die für das erfolgreiche Beste-
hen der Fahrerlaubnisprüfung notwendigen Kom-
petenzen verschoben. 
Heute stehen sowohl bei der Theoretischen als 
auch bei der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
nicht mehr technische Inhalte und Regelwissen im 
Vordergrund, sondern ein sicherheitsbewusstes 
Verkehrsverhalten. Dieser inhaltliche Wandel 
wurde nicht zuletzt durch die von den Technischen 
Prüfstellen eigens gegründete Entwicklungsgesell-
schaft TÜV | DEKRA arge tp 21 Dresden fachlich 
begleitet und vorangetrieben. 

Belastbares Fundament 
Zu den erfolgreich bewältigten Etappen zählt die 
Einführung der computergestützten Theoretischen 
Fahrerlaubnisprüfung in der Bundesrepublik im 
Jahr 2008 – genauso wie die kürzlich erfolgreich 
abgeschlossene Erprobung der OPFEP. Diese 
Entwicklungserfolge wurden gemeinsam 
mit dem Verordnungsgeber sowie Part-
nern aus Wissenschaft und Praxis erreicht. 
Sie bilden ein belastbares Fundament für die 
fachkundige Durchführung der Fahrer-
laubnisprüfung in der Gegenwart 
sowie für ihre Evaluation und Weiter-
entwicklung in der Zukunft.
Welche Weiterentwicklungen stehen an? Die   
Theoretische Fahrerlaubnisprüfung ist und 
bleibt eine Wissensprüfung. Mit ihr wird 
in erster Linie explizites Wissen 
erfasst – beispielsweise 

Kenntnisse über Verkehrsregeln. Bei der Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung muss dagegen nachgewiesen 
werden, dass das angeeignete theoretische Wissen 
auch flexibel bei der Führung eines Kraftfahrzeuges 
im Straßenverkehr angewendet werden kann. Dazu 
müssen Handlungsroutinen erworben und gefestigt 
werden. Solche Handlungsroutinen sind nicht nur im 
Hinblick auf die Fahrzeugbedienung zu erlernen, 
sondern auch in Bezug auf Verkehrsbeobachtung 
und Gefahrenvermeidung. 
Defizite in der Verkehrsbeobachtung und Gefahren-
vermeidung zählen zu den Hauptunfallursachen 
von Fahranfängern. Daher muss die Förderung 
dieser Kompetenzen in den Mittelpunkt der Fahr-
anfängervorbereitung rücken. Der Beitrag der 
Technischen Prüfstellen zur Erreichung dieses 
ehrgeizigen Zieles besteht in der Entwicklung eines 
Verkehrswahrnehmungstests. Dazu wurden kürz-
lich mit dem Innovationsbericht „Verkehrswahr-
nehmung und Gefahrenvermeidung – Grundlagen 
und Umsetzungsmöglichkeiten in der Fahranfän-
gervorbereitung“ (TÜV | DEKRA arge tp 21, 2015) 
wichtige wissenschaftliche Grundlagen und For-
schungsbefunde zusammengetragen und vorge-

legt. Davon ausgehend werden 
derzeit innovative Aufgaben-
formate für einen Verkehrs-
wahrnehmungstest entwi-
ckelt und erprobt. Diese Auf-
gaben sollen am Computer 

durchgeführt werden und künf-
tig ein Bindeglied zwischen der The-

oretischen Fahrerlaubnisprüfung und 
der Praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
darstellen. Natürlich wird der Kompe-
tenzbereich „Verkehrsbeobachtung“ 
nach wie vor auch bei der (optimierten) 
PFEP eine wichtige Rolle spielen. Ein 
Verkehrswahrnehmungstest wird es ©
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aber im Vergleich zur Praktischen Fahrerlaubnis-
prüfung ermöglichen, die Kompetenzen systema-
tischer und ohne eine reale Gefährdung zu über-
prüfen, weil eine Vielzahl relevanter (virtueller) 
Gefahrensituationen gezielt angesprochen werden 
kann.
In der bereits erwähnten (optimierten) Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung sollen die Fahrerlaubnisbe-
werber das sichere Fahrverhalten zeigen, das spä-
ter beim selbstständigen Fahren im öffentlichen 
Straßenverkehr gefordert wird. Damit nimmt die 
Praktische Fahrerlaubnisprüfung im Maßnahmen-
system der Fahranfängervorbereitung eine Schlüs-
selrolle ein. Das Ziel der Technischen Prüfstellen 
besteht darin, die Potenziale der Praktischen Fahr-
erlaubnisprüfung weiter auszuschöpfen. Darum 
werden auch hier wissenschaftsgestützte Entwick-
lungen vorangetrieben. Dazu gehört erstens die 
Weiterentwicklung des Prüfungsverfahrens zu 
einer kriteriengeleiteten und systematischen Fahr-
verhaltensbeobachtung mit einer adaptiven Prüf-
strategie. Zweitens wurde die Qualität der Doku-
mentation und Bewertung der Prüfungsleistungen 
mittels eines elektronischen Prüfprotokolls deutlich 
erhöht. Drittens schließlich wurden neue Möglich-
keiten zur Rückmeldung der Prüfungsleistung an 
die Fahrerlaubnisbewerber erschlossen. All diese 
Neuerungen haben sich in der Erprobung bewährt. 
Die Technischen Prüfstellen haben sich damit 
ihrem Ziel angenähert, mittels der Praktischen 
Fahrerlaubnisprüfung das fahranfängerspezifische 
Gefahrenpotenzial zu reduzieren.

Welche Trends werden die Technischen Prüfstellen 
und ihre Sachverständigen in der Zukunft prägen? 
Hier ist an erster Stelle das Ideal der nachhaltigen 
Automobilität zu nennen, mit dem umweltschonen-
des und unfallfreies Fahren durch ein hohes tech-
nisches Niveau der Fahrzeugsicherheit wie auch 
durch ein entsprechendes Fahrkompetenzniveau 
der Autofahrer erreicht werden soll. 
Dieses Ideal muss vor dem Hintergrund bewältigt 
werden, dass die staatlichen Ressourcen zur Steu-
erung und Weiterentwicklung des Systems der 
Fahranfängervorbereitung nicht wachsen werden. 
Daraus resultiert die Erwartung an die Technischen 
Prüfstellen, den Staat bei der notwendigen Weiter-
entwicklung der Prüfungstechnologien sowohl im 
Hinblick auf die Kraftfahrzeugtechnik als auch in 
Bezug auf die Fahrkompetenz der Kraftfahrzeug-
führer weitgehend zu entlasten. 
Das traditionelle Leitbild der Technischen Prüf-
stellen und ihrer amtlich anerkannten Sachver-
ständigen muss also durch neue Inhalte ergänzt 
werden. Nach wie vor sind die Technischen Prüf-
stellen ein bedeutsamer Mittler, der zur sicheren 
Nutzung von Technik in der Bevölkerung beiträgt 
und dabei die wichtigen Akteure miteinander ver-
netzt. Während aber in der Vergangenheit in der 
Regel die technischen Errungenschaften erst auf 
den Markt gebracht und anschließend ihre Risiken 
beurteilt wurden, gilt es in der Zukunft, technische 
Innovationen vorausschauend in den Blick zu neh-
men und ihre gemeinwohldienliche Nutzung zu 
sichern. 
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